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Der Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartementes, E. Schulthess, 
an den Vorsteher des Politischen Departementes, G.Motta

S FS Bern, 26. September 1928

In der Note der persischen Gesandtschaft vom 6. Juli ds.Js. \  wovon Sie uns 
mit Schreiben vom folgenden Tage2 Kopie übermittelt haben, wurde uns mitge
teilt, dass nach dem neuen persischen Tarifgesetz die Waren aus Ländern, welche 
mit Persien keinen Vertrag abgeschlossen haben, dem Höchsttarif unterworfen 
werden. Da der Abschluss eines Vertrages eine gewisse Zeit beanspruche, hätten 
die meisten Länder mit Persien ein provisorisches Abkommen vereinbart, um die 
Wirkungen dieses Gesetzes abzuwenden. Die persische Regierung sei bereit, mit 
der Schweiz ein Abkommen auf der gleichen Basis wie die mit den ändern Län
dern abgeschlossenen zu treffen. Dieses provisorische Abkommen würde bis zum 
10. Mai 1929 in Kraft bleiben.

Das am 28.August durch Notenaustausch vereinbarte Abkommen3 ist nun 
zwar zeitlich nicht begrenzt; es kann aber, wie das deutsch-persische Abkommen 
vom 15. Mai, von jeder der beiden Regierungen jederzeit auf 30 Tage gekündigt 
werden. In den provisorischen Abkommen Persiens mit der Tschechoslowakei 
und mit Österreich vom 17. Juni ist dagegen vereinbart, dass sie bis zum 
Abschluss eines definitiven Vertrages, längstens jedoch bis zum 10. Mai 1929 in 
Kraft bleiben sollen.

Wir haben also jedenfalls mit der Möglichkeit zu rechnen, dass Persien unse
rem provisorischen Abkommen auf den 10. Mai nächsthin ein Ende machen wer
de. Da unter allen Umständen vermieden werden muss, dass mit diesem Zeit
punkt wiederum ein vertragsloser Zustand eintritt und unsere Waren neuerdings 
dem persischen Höchsttarif unterworfen werden, haben wir alles Interesse daran, 
dass ein definitiver Vertrag rechtzeitig zustandekommt.

Als Grundlage für die Unterhandlungen über einen solchen Vertrag wurde der 
persischen Regierung am 6 .März ds.Js. ein vom Bundesrat genehmigter Entwurf 
übermittelt4, der auf dem von den beteiligten Departementen seinerzeit aufgestell- 
ten sogenannten Einheitsentwurf beruht. Da damals noch Ungewissheit darüber 
bestand, welche Stellung die beteiligten Mächte zu der persischen Forderung auf 
Abschaffung der Kapitulationen einnehmen würden, erschien es angezeigt, sich 
mit dem Abschluss eines neuen Vertrages, worin auf die Rechte aus den Kapitula
tionen verzichtet würde, nicht zu beeilen und der Regierung einen Text vorzu
schlagen, dessen Prüfung eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen würde.

\. N r.406.
2. Nicht abgedruckt.
3. Vgl. Nr. 420.
4. Vgl. N r.374 und N r.376.
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Der Gang der Unterhandlungen für das provisorische Abkommen lässt darauf 
schliessen, dass sich eine Einigung über einen definitiven Vertrag auf Grundlage 
des von uns vorgelegten Entwurfes schwierig gestalten und geraume Zeit benöti
gen dürfte, dies besonders auch deswegen, weil die Schweiz in Teheran keinen 
Vertreter besitzt, der mit den Unterhandlungen betraut werden könnte. Wir fra
gen uns daher, ob wir nicht besser tun würden, für unsere Unterhandlungen An
lehnung an die ändern Staaten zu suchen, die mit Persien über einen definitiven 
Vertrag zu unterhandeln haben5, wie Grossbritannien, Italien, Deutschland, 
Frankreich, Österreich, die Tschechoslowakei usw. Wir nehmen an, dass es 
möglich ein würde, durch Vermittlung der schweizerischen Gesandtschaften in 
diesen Ländern die Vertragsentwürfe, welche ihren Unterhandlungen als Grundla
ge dienen, zu beschaffen und über den Gang derselben auf dem laufenden gehal
ten zu werden.

5. Der Bundesrat befasste sich in seiner Sitzung vom 13 .12 .1929  mit den Vorschlägen fü r  einen 
Freundschafts- und einen Niederlassungsvertrag (E 1004 1/313, Nr. 2088), und am 31 .12 .1929  
billigte er einen Entw urf fü r  einen Handelsvertrag (E 1004 1/313, Nr. 2240). Diese Vorschläge 
wurden der persischen Gesandtschaft übermittelt, führten aber zu keinem Verhandlungsdurch
bruch. Die Verträge wurden erst 1934 abgeschlossen. Vgl. BB1 1934, III, S. 157ff.
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Der Vorsteher des Politischen Departementes, G.Motta, 
an den Vorsteher des Justiz- und Polizeidepartementes, H. Häberlin

Kopie
S  RN. Bern, 26. September 1928

Wir beehren uns, den Empfang Ihres Schreibens vom 10. d .M .1 zu bestätigen, 
dessen Inhalt wir eingehend geprüft haben. Wie wir schon mit unserer Zuschrift 
vom 9. August d .J .2 dargelegt haben, können auch wir eine Massnahme, die, wie 
die allgemeine Abschaffung der noch bestehenden Einreisevisa, eine Erleichte
rung der Freizügigkeit und des Reiseverkehrs zur Folge haben wird, nur begrüs- 
sen. Wir haben dabei insbesondere auch unsere Landsleute im Ausland im Sinne, 
die namentlich, soweit sie in Kleinstaaten, wie z.B. den baltischen Staaten, nieder
gelassen sind und aus beruflichen Gründen zu häufigen Geschäftsreisen in die 
Nachbarstaaten sich zu begeben haben, über die Notwendigkeit der jeweiligen Be
schaffung eines Einreisevisums öfters Klagen an unsere dortigen Vertretungen ge
richtet haben. Dabei hegen wir kaum Bedenken, dass durch die Aufhebung des 
Visums die Einreise von Sovietrussen oder Staatenloser gefördert würde, da gera
de die Oststaaten zum grossen Teil hinsichtlich der Zulassung solcher äusserst

1. Nicht ermittelt.
2. Nicht ermittelt.
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